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Schwerpunkte betreffend Durchsicht der Halbjahresabschlüsse 2009

I. SCHWERPUNKTE

Die SIX Exchange Regulation beabsichtigt, bei der Durchsicht der Halbjahresabschlüsse für
das Geschäftsjahr 2009 insbesondere die Einhaltung der folgenden IFRS-Bestimmungen zu
überwachen (diese Aufzählung gilt sinngemäss für die Anwender von anderen anerkannten
Rechnungslegungsstandards):

A. Bewertung von Finanzinstrumenten (IAS 39)

Sachgerechte Bestimmung der Fair Values von Finanzinstrumenten (Bewertungshierarchie
nach IAS 39p48A) insbesondere bei nicht-aktiven Märkten (IAS 39AG74 ff.).

B. Werthaltigkeit von Vermögenswerten (IAS 36)

Durchführung von Impairmenttests bei Anhaltspunkten einer möglichen Wertminderung
(IAS 36p12). Sachgerechte Offenlegungen von Aufwendungen aus Impairments nach
IAS 34p17(b).

C. Ausweis der Geschäftssegmente (IFRS 8)

Erstanwendung der Bestimmungen von IFRS 8, insbesondere zur Identifikation von ausweis-
pflichtigen Segmenten nach IFRS 8p11. Offenlegung des Periodenergebnisses je Segment,
der Überleitungsrechnung sowie der erfolgten Änderungen in der Segmentberichterstattung
nach IAS 34p16(g)(v).

D. Anwendung der Bestimmungen zu Unternehmenszusammenschlüssen
(IFRS 3 und IAS 27)

Korrekte Festlegung des Erwerbsstichtages sowie Einhaltung der umfassenden Offenle-
gungsbestimmungen von IAS 34p16(i) zu Unternehmenszusammenschlüssen. Bei frühzeiti-
ger Anwendung von IFRS 3R und IAS 27R vollständige Einhaltung der geänderten Bestim-
mungen unter Beachtung der Erstanwendungs- sowie Übergangsregeln.
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E. Ausweis des Gesamtergebnisses («comprehensive income») (IAS 1)

Vollständigkeit des Ausweises nach IAS 1p81 in entweder einer einzigen Gesamterfolgs-
rechnung oder aber in zwei Aufstellungen mit einer gesonderten Erfolgsrechnung und einer
separaten Überleitungsrechnung vom Periodenergebnis zum Gesamtergebnis (IAS 34p8(b)).

II. WEITERE INFORMATIONEN

Weitere Informationen im Zusammenhang mit der Rechnungslegung sind zu finden unter:

http://www.six-exchange-regulation.com/obligations/financial_reporting_de.html

 

Die Mitteilungen von SIX Exchange Regulation sind auf Deutsch, Französisch und Englisch
über Internet abrufbar:

http://www.six-exchange-regulation.com/publications/communiques_de.html

http://www.six-exchange-regulation.com/publications/communiques_fr.html

http://www.six-exchange-regulation.com/publications/communiques_en.html
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